
So geht barrierefrei.
*   ab Antragstellung bei Ihrer Krankenkasse. 

Bitte beachten Sie die für dies Angebot  
geltenden Bedingungen.

Ihr Arzt hat Ihnen unsere trivida®-Rollstuhlräder verordnet. 
Diese sind für Sie bei Ihrer Krankenkasse von Ihrem ausgewählten Sanitätshaus unter  
Einreichung eines Kostenvoranschlags beantragt worden. Bis zur Genehmigung der  

beantragten trivida®-Räder durch Ihre Krankenkasse stellen wir Ihnen diese für einen  
Zeitraum von bis zu 3 Monaten unentgeltlich als Leihgabe zur Verfügung. 

Sprechen Sie uns oder Ihr Sanitätshaus an!

trivida®- Räder 
Jetzt kostenlos 

erproben*

Sicher Umsetzen. 
Mit trivida® an Ihrer Seite.



So geht barrierefrei.

Antrag auf Kostenübenahme 

Die Kosten für die trivida®-Räder werden in der 
Regel von der Krankenkasse übernommen, wenn  
das Krankheitsbild zeigt, dass die Räder wesentlich  
zur Erleichterung des Alltags beitragen. Dafür benötigen  
Sie eine ärztliche Verordnung. Ihr Sanitätshaus kann dann  
die Kostenübernahme bei Ihrer Krankenkasse beantragen. 

Wir sind an Ihrer Seite 

Die GKV hat die Übernahme der Kosten für Ihre trivida- 
Räder abgelehnt? Kein Problem, atmen Sie durch, lehnen 
Sie sich zurück und kontaktieren Sie uns. Wir unterstützen 
Sie gern, bei der Formulierung Ihres Widerspruchs. Es steht 
ihnen auch unser Anwalt für Hilfsmittelrecht ,natürlich 
kostenfrei, zur Verfügung, um Ihren Antrag zu prüfen und 
den Widerspruch einzureichen. 

trivida®- das teilbare Rollstuhlrad 

Mehr Sicherheit. 
Mehr Entlastung. 

Ihre Vorteile
·  Direkt eigenständiger und sicherer Transfer

·  Körperliche Entlastung im Alltag

·  Die Zeit während der Antrags bearbeitung  
überbrücken

·  Falls es notwendig ist, kümmern wir uns  
kostenfrei um Ihren Widerspruch

So geht‘s:  
·  Lassen Sie sich von Ihrem Reha-Techniker beraten.

 ·  Holen Sie sich ein Rezept für einen Satz  
trivida®-Räder.

 ·  Ihr Sanitätshaus stellt für Sie den Antrag auf  
Kostenübernahme.

 ·  Sie unterschreiben den Leihvertrag. 

 ·  Sobald dies erledigt ist, erhalten Sie Ihre  
Leih - trivida®-Räder.

Sie haben weitere Fragen?  
Sie wünschen eine Beratung oder möchten  
Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid einlegen?  
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:  
Tel. +49 7633 920 3939  
E-Mail: info@trivida-info.com
www.trivida-info.com

Wchtiger Hinweis: Durch den Widerspruch entstehen  
Ihnen keinerlei Nachteile bei der Krankenkassen. 

Ihr Sanitätshaus. Sprechen Sie uns an!

Sofort und kostenlos  
trivida®-Räder erhalten 

Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0010


